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Bereitstellung von kostenlosem WLAN an zentralen Stellen im Gemeindegebiet; Antrag der Bündnis 90/Die 

Grünen-ödp 
 

Sachverhalt: 

 

Mit Schreiben vom 09.01.2026 (Posteingang per E-Mail am 09.01.2026) stellte die Fraktion B90/Die 

Grünen-ödp folgenden Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass an ausgewählten zentralen Standorten und gemäß ISEK zu 

belebenden Bereichen öffentlich zugängliches, kostenloses WLAN eingerichtet wird. 

Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete konkrete Standorte zu identifizieren, die Finanzierung 

darzustellen und die Umsetzung zeitnah vorzubereiten. 

Konkrete Standortvorschläge: 

 Marktplatz Unterbiberg (ISEK-Schwerpunkt) 

 Hauptstraße (ISEK-Schwerpunkt) 

 Rathausvorplatz 

 Bahnhofsplatz 

 Skaterbahn im Landschaftspark 

 

1. Ausgangslage 

Die genannten Bereiche stehen bereits heute im Fokus der mittelfristigen Ausbauplanung und sind 

sukzessive mit öffentlichem WLAN auszustatten. Der Antrag wird somit ausdrücklich begrüßt und 

unterstützt die bereits eingeschlagene Richtung der Verwaltung. 

 

2. Strategischer Rahmen 

Die Bereitstellung von öffentlichem WLAN an zentralen Orten versteht die Gemeinde Neubiberg als einen 

wesentlichen Baustein der kommunalen Daseinsvorsorge im digitalen Zeitalter. Frei zugängliches WLAN 

trägt zur Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume bei, unterstützt Bürgerinnen und Bürger ohne eigenen 

mobilen Datentarif, erleichtert Besuchern und Gästen den Zugang zu gemeindlichen Informationen und 

leistet einen Beitrag zur digitalen Teilhabe. 

Die Umsetzung erfolgt daher nicht punktuell, sondern im Rahmen eines abgestimmten Gesamtkonzepts, 

das technische, wirtschaftliche und bauliche Rahmenbedingungen gleichermaßen berücksichtigt. Hierzu 

zählen insbesondere die Verfügbarkeit geeigneter Montageorte, die Anbindung an das gemeindliche Netz, 

die Stromversorgung, Fragen des Datenschutzes sowie die laufenden Betriebskosten. 
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3. Bereits umgesetzte Maßnahmen (2025) 

Im Jahr 2025 wurde der Umweltgarten im Bereich der Ökoschule mit einem WLAN-Accesspoint des 

Dienstleisters Hotplots ausgestattet. Der Standort befindet sich im regulären Betrieb und liefert erste 

praktische Erkenntnisse zum Nutzungsverhalten, zur technischen Stabilität sowie zu den laufenden 

Betriebsaufwänden. Diese Erfahrungswerte fließen unmittelbar in die weitere Planung der Folgestandorte 

ein. 

 

4. Geplante Umsetzung 2026 

Für das Jahr 2026 ist die Erweiterung des öffentlichen WLAN-Angebots auf zwei weitere zentrale 

Standorte vorgesehen: 

 

 Rathausplatz: An diesem Standort wurde bereits im Zuge vorangegangener Baumaßnahmen die 

erforderliche Antennentechnik innerhalb der vorhandenen Leuchten baulich vorgerüstet. Damit 

sind die wesentlichen infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen, sodass die Inbetriebnahme 

mit vergleichsweise geringem Zusatzaufwand erfolgen kann. Der Rathausplatz als zentraler, stark 

frequentierter Ort des öffentlichen Lebens erhält damit eine hohe Priorität in der 

Ausbaureihenfolge. 

 

 Bahnhofsplatz (DB Store): Ebenfalls für 2026 ist die Ausstattung des Bahnhofsplatzes im Bereich 

des DB Stores mit einem Accesspoint vorgesehen. Dieser Standort ist aufgrund seiner Funktion als 

Verkehrsknotenpunkt und Ankunftsort für Pendler, Besucher und Gäste der Gemeinde von 

besonderer Bedeutung. 

 

 Marktplatz Unterbiberg: Die Umsetzung an diesem Standort steht in einem engen sachlichen und 

zeitlichen Zusammenhang mit der dort geplanten Errichtung einer DHL-Servicestation. Da sowohl 

bauliche als auch infrastrukturelle Synergien zu erwarten sind (z. B. gemeinsame Nutzung von 

Stromanschluss und Netzanbindung), erfolgt die Umsetzung in Abhängigkeit vom Fortschritt 

dieses Projekts. Eine engere Terminabstimmung wird zeitnah vorgenommen, sobald der Zeitplan 

für die DHL-Servicestation konkretisiert ist. Ggf. erfolgt der Ausbau jedoch erst im Jahr 2027. 

 

5. Geplante Umsetzung 2027 

Für das Jahr 2027 ist die Ausstattung der folgenden Standorte vorgesehen: 

 

 Gleis 3: Die Anbindung im Bereich Gleis 3 ergänzt das WLAN-Angebot im Jugendzentrum. 

 

 Seniorenbegegnungsstätte (Hauptstraße): Mit der Ausstattung der Seniorenbegegnungsstätte 

und dessen Außenbereichs wird gezielt eine Einrichtung adressiert, die einen wesentlichen Beitrag 

zur digitalen Teilhabe älterer Bürgerinnen und Bürger leisten kann. 

 

 Marktplatz Unterbiberg: Ggf. erfolgt der Ausbau jedoch erst im Jahr 2027. 
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6. Standort Skaterplatz – Sonderprüfung 

Der Standort Skaterplatz stellt aus technischer Sicht eine besondere Herausforderung dar. Aufgrund der 

Lage des Platzes bestehen keine unmittelbar nutzbaren Anschlussmöglichkeiten an das bestehende 

gemeindliche Netz, und auch die Stromversorgung ist nicht ohne Weiteres gegeben. Eine konventionelle 

Anbindung – wie sie an den übrigen Standorten möglich ist – wäre daher mit einem unverhältnismäßig 

hohen baulichen und finanziellen Aufwand verbunden. Auch liegt der Skaterpark auf Unterhachinger-Flur. 

 

Vor diesem Hintergrund hat das Sachgebiet Informations- und Kommunikationssicherheit (SG 13 - IuK) 

Kontakt mit der Gemeinde Unterhaching aufgenommen. Gegenstand des Austauschs sind insbesondere 

alternative technische Lösungen, darunter autarke Solar-Hotspot-Lösungen, die ohne feste Strom- und 

Netzanbindung auskommen und sich daher für abgelegene oder infrastrukturell schwach erschlossene 

Standorte besonders eignen. 

Die Auswertung und Erprobung entsprechender Technik (LTE-Anbindung; Glasfaseranbindung; etc.) ist 

derzeit noch nicht abgeschlossen. Belastbare Ergebnisse und Erfahrungswerte liegen somit noch nicht vor. 

Das SG 13 IuK wird die Entwicklung weiterhin eng begleiten und nach Vorliegen der Ergebnisse eine 

fundierte Umsetzungsempfehlung für den Standort Skaterplatz erarbeiten. Über den weiteren Sachstand 

wird zu gegebener Zeit berichtet. 

 

7. Zusammenfassung und Fazit 

Das Anliegen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen-ödp wird vom SG 13 IuK inhaltlich ausdrücklich 

unterstützt. Die im Antrag benannten Standorte sind z. T. bereits Bestandteil der laufenden 

Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Neubiberg und werden bis einschließlich 2027 schrittweise mit 

öffentlichem WLAN ausgestattet. Mit dem Umweltgarten (2025), dem Rathausplatz, dem Bahnhofsplatz 

und Marktplatz Unterbiberg (2026) sowie dem Gleis 3 und der Seniorenbegegnungsstätte (2027) wird die 

flächendeckende Versorgung der zentralen Aufenthaltsbereiche im Gemeindegebiet sukzessive realisiert. 

Für den Sonderfall des Skaterplatzes wird eine bedarfsgerechte, technisch und wirtschaftlich tragfähige 

Lösung geprüft; eine Umsetzungsempfehlung erfolgt nach Abschluss der Abstimmung mit der Gemeinde 

Unterhaching. 
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